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Regionalplan Donau-Wald (RP 12) Siedlungswesen 

Teil B – Fachliche Ziele und Grundsätze Ziele und Grundsätze B II 

 
 

Erste Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region Donau-Wald 

B II  SIEDLUNGSWESEN 
 
 

1  Siedlungsentwicklung 
  

1.4 (Z) Zur Gliederung und Verhinderung großflächiger und bandartiger Siedlungs-
strukturen sollen freie Flächen zwischen den Siedlungseinheiten als Trenn-
grün erhalten und gesichert werden.  
 
Als Trenngrün werden Freiflächen bestimmt zwischen: 
 
T1 Oberlindhart und Pfaffenberg bzw. Niederlindhart (Markt Mal-

lersdorf-Pfaffenberg)  

T2 Niederlindhart und Mallersdorf (Markt Mallersdorf-
Pfaffenberg)  

T3/T4 Aiterhofen und Ittling (Stadt Straubing)  

T5 Mainkofen (Stadt Deggendorf) und dem Gewerbegebiet im 
Nordosten von Plattling  

T6 den Wohngebieten von Plattling und dem Gewerbegebiet im 
Norden 

T7 den Wohngebieten von Plattling und dem Gewerbegebiet im 
Nordosten  

T8 Panzkofen und Schiltorn (Stadt Plattling)  

T9  Otzing und Plattling  

T10  Hengersberg und Manzing/Fronhofen (Markt Hengersberg) 

 
Die Trenngrünbereiche sind in der Karte “Räumliche Auswirkungen des Flug-
hafens München" und der Karte „Trenngrün T 10“, die Bestandteil des Regi-
onalplans sind, zeichnerisch erläuternd dargestellt. 
  

 



 
 

Regionalplan Donau-Wald (RP 12) Siedlungswesen 

Teil B – Fachliche Ziele und Grundsätze Begründung B II 

 
 

Erste Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region Donau-Wald 
 

Zu B II  SIEDLUNGSWESEN 
 
 

Zu 1  Siedlungsentwicklung 
 

Zu 1.4  Die Ausweisungen von Trenngrün dienen der Gliederung der Siedlungsein-
heiten. Durch Freiflächen soll eine bandartige Siedlungsentwicklung vermie-
den werden. Das Landschaftsbild kann dadurch erhalten bzw. verbessert 
werden; dies gilt auch für die mikroklimatischen Verhältnisse. Zwischen den 
im Ziel genannten Siedlungseinheiten ist der Erhalt der Freiflächen durch 
Trenngrün deshalb erforderlich.  
 
Hinweis zur Darstellung von Trenngrün im Regionalplan 
Die Darstellungen von Trenngrün im Regionalplan sind zeichnerische Erläu-
terungen verbaler Ziele und haben symbolhaften Charakter. Die Darstellun-
gen sind keine gebietsscharfen Abgrenzungen mit konkretem Flächenbezug 
und geben deshalb auch keine Auskunft über die genaue Ausdehnung der 
Freiflächen, die zur Gliederung  der Siedlungseinheiten notwendig sind. 
 
 

 


